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› einleitung

 60 Jahre nach ihrer Verabschiedung durch 

die bevollmächtigtenkonferenz hat die genfer 

flüchtlingskonvention (gfk) nichts von ihrer re-

levanz, in aller Welt und auch hier in deutsch-

land, eingebüßt. Wenngleich die Herausforderun-

gen sich zum teil gewandelt haben, stellt sie nach 

wie vor die zentrale grundlage für den schutz 

von flüchtlingen dar: an ihr sind recht und pra-

xis in den weltweit 147 Vertragsstaaten zu mes-

sen.  dabei ist von zentraler bedeutung, dass die 

gfk nicht nur definiert, wer ein flüchtling ist, son-

dern auch einen rahmen menschenrechtlicher 

Verpflichtungen gegenüber flüchtlingen kodifiziert 

und damit den flüchtlingsschutz aus der allgemei-

nen – oft interessengeleiteten – Zuwanderungs-

politik ausklammert.

Zuflucht gewähren und eine Willkommenskultur 

etablieren  

 die genfer flüchtlingskonvention entstand 

unter dem eindruck des ‚nie wieder’ nach den 

schrecklichen erfahrungen des Zweiten Weltkrie-

ges. das abkommen hat über sechs Jahrzehnte 

hinweg seine relevanz behalten, trotz aller mas-

siver Veränderungen in der Welt. seine erfolgrei-

che anwendung hängt jedoch auch davon ab, dass 

sich dessen unterzeichnerstaaten zur toleranz 

und offenheit bekennen. 

 Zum flüchtlingsschutz gehört deshalb auch 

das aktive engagement von staat und gesellschaft, 

um die akzeptanz gegenüber schutzsuchenden 

und flüchtlingen zu stärken. 

 unter fremdenfeindlichkeit haben gera-

de auch flüchtlinge immer wieder zu leiden. bot-

schaften, die von ausgrenzung, angst und an-

derssein künden, vergiften politische diskussionen 

und zielen auf die spaltung der gesellschaft  ab. 

dabei zerstören sie, wie es un-flüchtlingskom-

missar antónio guterres formuliert hat, „das bes-

te in uns, das auch in dem schutz gefährdeter und 

verfolgter flüchtlinge durch die genfer flücht-

lingskonvention zum ausdruck kommt. sie unter-

graben Werte wie toleranz und die achtung der 

Menschenwürde, die wahrhaftig universell sind, 

ob in internationalen rechtssystemen oder in der 

tradition des schutzes und der gastfreundlichkeit 

gegenüber anderen kulturen und religionen“.

 das Ziel einer toleranten, harmonischen 

gesellschaft setzt das bekenntnis zur wirtschaftli-

chen und sozialen integration von flüchtlingen  

voraus. erreicht werden kann dies nur durch ent-

sprechendes Handeln politisch Verantwortlicher 

und der Zivilgesellschaft. sie sind aufgerufen,  

aktiv eine Willkommenskultur zu etablieren und 

damit die bevölkerung für die besondere notsitu-

ation von flüchtlingen zu sensibilisieren. 

 seit 60 Jahren ist unHcr auch in deutsch-

land vertreten: im september 1951 öffnete der 

Hohe flüchtlingskommissar der Vereinten natio-

nen sein büro in bonn, und begleitet seitdem ak-

tiv die flüchtlingsarbeit in deutschland. anlässlich 

dieser beiden 60-jährigen Jubiläen soll der blick 

auf einige der wichtigsten Herausforderungen ge-

richtet werden, denen sich die deutsche flücht-

lingspolitik gegenübersieht. dabei sollen mit den 

betrachtungen zum deutschen asylsystem, zur 

flüchtlingspolitik in europa und zur Verantwor-

tung deutschlands für den flüchtlingsschutz in der 

Welt einige der auf den unterschiedlichen ebenen 

relevanten fragestellungen identif iziert und Vor-

schläge gemacht werden, wie am besten sicherge-

stellt werden kann, dass bedrohte Menschen tat-

sächlich internationalen schutz erhalten.
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›  flücHtlingsscHutZ  
in deutscHland

 bereits bei der Verabschiedung des grund-

gesetzes 1949 wurde ein recht auf asyl im 

grundgesetz der bundesrepublik als grundrecht 

für „politisch Verfolgte“ verankert. 1954 wurde 

die bundesrepublik zudem Vertragsstaat der gfk. 

Vor diesem Hintergrund wurde im laufe der Zeit 

nach und nach ein hochentwickeltes und sehr aus-

differenziertes asylsystem geformt – mitunter 

auch unter einführung erheblicher rechtlicher be-

schränkungen. Wie jedes asylsystem bedarf auch 

ein etabliertes system wie das deutsche ständiger 

anpassung und überprüfung, sowohl im Hinblick 

auf die einhaltung der rechtlichen kriterien der 

schutzgewährung als auch auf die gestaltung und 

die Qualität der Verfahren zur bestimmung des 

bedarfs an internationalem schutz. 

 in den letzten Jahren, insbesondere seit  

inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes am  

1. Januar 2005 und der damit verbundenen aus-

drücklichen bezugnahme auf die gfk im geset-

zestext sowie der ausdrücklichen anerkennung 

nicht-staatlicher Verfolgung, hat sich die deutsche 

asylpraxis in richtung einer verstärkten Wahr-

nehmung und anwendung der gfk entwickelt. 

diese positive entwicklung hat dazu beigetragen, 

dass in deutlich größerem Maße als in den voraus-

gegangenen Jahren schutzbedürftigen personen 

tatsächlich ein schutzstatus gewährt wurde. den-

noch verbleiben eine reihe von punkten, in de-

nen das deutsche asylsystem verbesserungsfähig 

und –würdig ist. auf einige ausgewählte punkte 

sei im folgenden kurz eingegangen. 

 

Fortbewegungsfreiheit gewähren 

 im bereich der aufnahmebedingungen ist 

weiterhin in einigen bundesländern vorgesehen, 

dass die fortbewegungsfreiheit von asylsuchen-

den auf den zugewiesenen bezirk beschränkt ist, 

während andere bundesländer die fortbewe-

gung innerhalb eines mehrere ausländerbehörden 

umfassenden gebietes oder des gesamten bun-

deslands zulassen oder eine die landesgrenzen 

übergreifende bewegungsfreiheit prüfen.1  eine 

beschränkung der aufenthaltsgestattung auf den 

bezirk der örtlichen ausländerbehörde führt oft-

mals zu problemen bei der Wahrnehmung der 

rechte aus der eu aufnahmerichtlinie, etwa dem 

regelmäßigen Zugang zur traumabehandlung, 

wenn eine solche nicht innerhalb des zugewiese-

nen bereichs verfügbar ist. auch erschwert es die 

räumliche begrenzung den schutzsuchenden, mit 

Verwandten oder freunden außerhalb des gel-

tungsbereichs einer aufenthaltsgestattung in kon-

takt zu bleiben. die gleichen probleme treten 

mitunter auf, wenn die grenze der aufenthaltsge-

stattung nicht der bezirk der ausländerbehörde, 

sondern das bundesland ist. auch insoweit sollten 

aus sicht von unHcr die einschränkungen der 

bewegungsfreiheit von schutzsuchenden großzü-

gig und ohne den aufbau bürokratischer Hürden 

aufgehoben werden. 

Schwachstellen im Verfahrensrecht abbauen 

 im asylverfahren werden die transpa-

renz und nachvollziehbarkeit für die antragstel-

ler durch ein übermäßig komplexes asylverfah-

rensrecht mitunter mehr behindert als gefördert. 

eine Verschlankung des regelungsapparats könn-

te etwa durch die streichung von allenfalls sehr 

selten angewandter regelungen sowie durch die 

Vereinheitlichung von Verfahrensbestimmungen 

erreicht werden. 

1  bundesgesetzlich nun in § 58 (6) asylVfg vorgesehen.
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 Zudem sollte aus sicht von unHcr zumin-

dest der Zugang zu kostenloser, qualif izierter Ver-

fahrensberatung vor der durchführung der an-

hörung durchgängig gewährleistet werden. dies 

könnte nicht nur zu einem faireren und trans-

parenteren Verfahren beitragen, sondern auch 

helfen, dass die antragsteller sämtliche für ihr 

schutzgesuch relevanten fakten tatsächlich bei 

der anhörung vortragen und diese vom sachbe-

arbeiter auf glaubhaftigkeit geprüft werden kön-

nen. dies würde die effizienz und Qualität der 

Verfahren schon in der behördeninstanz erhöhen 

und dazu führen, dass in einer höheren Zahl von 

entscheidungen ein vollständiger sachverhalt zu 

grunde gelegt wird. letzteres könnte auch zahl- 

reiche gerichtliche Verfahren entbehrlich machen.

Besondere Bedürfnisse von Minderjährigen  

 um den besonderen bedürfnissen Minder-

jähriger rechnung zu tragen, sollte die verfahrens-

rechtliche Handlungsfähigkeit von derzeit 16 auf 

18 Jahre heraufgesetzt werden. Hierfür spricht 

insbesondere die Verpflichtung zur vorrangigen 

berücksichtigung des kindeswohls, wie es generell 

im übereinkommen über die rechte des kindes 2 

ebenso wie – bezüglich der unbegleiteten minder-

jährigen schutzsuchenden –in der asylverfahrens-

richtlinie 3  normiert ist. so würde gewährleistet, 

dass auch kinder über 16 Jahre keine Verfahrens-

schritte ohne entsprechende unterstützung und 

beratung durch einen Vormund vornehmen.  

 darüber hinaus ist im Hinblick auf die unbe-

gleiteten Minderjährigen hervorzuheben, dass ins-

besondere die mit sehr kurzen Verfahrensfristen 

verbundenen regelungen zum Verfahren am flug-

hafen nicht geeignet sind, den besonderen bedürf-

nissen dieser personengruppe gerecht zu werden. 

daher sollte das flughafenverfahren ebenso wie 

die Zurückweisung an der grenze nicht auf unbe-

gleitete Minderjährige angewandt werden. 

Rechtsschutz im Dublin-Verfahren

 dringenden Handlungsbedarf im Hinblick 

auf die deutschen verfahrensrechtlichen rege-

lungen sieht unHcr im bereich des effektiven 

rechtsschutzes bei entscheidungen im rahmen 

des sogenannten dublin-systems. stellen die 

deutschen asylbehörden fest, dass nach der  

dublin-ii-Verordnung ein anderes europäisches 

land für die prüfung eines asylantrags zustän-

dig ist, so ist einstweiliger rechtsschutz gegen die 

überstellung in das betreffende land gesetzlich 

ausdrücklich ausgeschlossen. 

 diese regelung wird dem individualschüt-

zenden charakter der im dublin-system enthalte-

nen bestimmungen zugunsten von unbegleiteten 

Minderjährigen und von familienmitgliedern nicht 

gerecht. aber auch aus der europäischen Men-

schenrechtskonvention ergibt sich, dass Zugang 

zu einstweiligem rechtsschutz gegeben sein muss. 

Wie sich in den letzten Jahren insbesondere im 

Hinblick auf griechenland gezeigt hat, gibt es situ-

ationen, in denen asylsuchende durch die über-

stellung einer völkerrechtswidrigen situation aus-

gesetzt werden. in der deutschen rechtsprechung 

ist in derartigen fällen vielfach die überstellung 

ausgesetzt worden, auch durch das bundesverfas-

sungsgericht. 

 der europäische gerichtshof für Menschen-

rechte hat in einem grundsatzurteil im Januar die-

ses Jahres klargestellt: auch in fällen der über-

stellung in einen am dublin-system beteiligten 

staat erfordert ein effektiver rechtsbehelf, dass 

die überstellung ausgesetzt wird, wenn im Ziel-

staat eine unmenschliche oder erniedrigende be-

handlung drohen könnte, sei es durch eine inhaf-

tierung unter schlechten Haftbedingungen, durch 

fehlende grundversorgung von asylbewerbern 

oder auch durch die gefahr einer kettenabschie-

bung in einen anderen staat.4  die deutsche bun-

desregierung hat zwar die überstellungen nach 

2  art. 3 abs. 1, 22 un-krk.
3  richtlinie 2005/85/eg, art. 17 abs. 6. 
4  egMr, M.s.s. gegen belgien und griechenland, urteil vom 21. Januar 2011.
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griechenland ausgesetzt und führt die betreffen-

den Verfahren selbst durch, die gesetzeslage ist 

jedoch unverändert geblieben, obwohl das urteil 

grundsätzlichen charakter hat, der über die situ-

ation in griechenland hinausweist. in umsetzung 

dieses urteils ebenso wie vor dem Hintergrund 

der europarechtlichen standards des effektiven 

rechtsschutzes sollte daher die Möglichkeit zur 

anordnung einstweiligen rechtsschutzes durch 

die gerichte im deutschen gesetzestext eröff-

net werden und die Vorschrift des § 34a abs. 2 

asylVfg gestrichen werden.

Auslegung anhand des Schutzzweckes 

 auch bei der auslegung der Voraussetzun-

gen des flüchtlingsschutzes gibt es einige fragen, 

in denen der in deutschland von behörden und 

gerichten vertretene ansatz von der auffassung 

von unHcr abweicht. dies betrifft beispielswei-

se zentrale auslegungsfragen für die kriterien der 

flüchtlingseigenschaft in fällen, in denen die ge-

fahr einer religiös motivierten oder auf die Homo-

sexualität des schutzsuchenden bezogene Verfol-

gung vom Verhalten des schutzsuchenden nach 

einer eventuellen rückkehr ins Herkunftsland ab-

hängt. auch die bei der prüfung einer innerstaat-

lichen fluchtalternative angelegten Maßstäbe sind 

nicht vollständig kongruent mit der auslegung des 

unHcr. 

 im Hinblick auf den neben dem flüchtlings-

schutz bestehenden europarechtlichen schutz in 

situationen allgemeiner gewalt im Zusammen-

hang mit bewaffneten konflikten hat sich gezeigt, 

dass der in deutschland vertretene ansatz in der 

praxis nur sehr selten zu einer anwendung der 

Vorschrift führt. nach auffassung der deutschen 

behörden und der meisten gerichte ist dieser  

sogenannte subsidiäre schutz nur bei einer sta-

tistisch hohen Wahrscheinlichkeit einer schweren 

oder tödlichen Verletzung bei rückkehr in die  

gefahrenregion zu gewähren. Wie unHcr in  

einer in diesem Jahr durchgeführten studie fest-

stellen konnte, wird andernorts in europa die 

Vorschrift etwa im Hinblick auf afghanische, iraki-

sche oder somalische antragsteller zum teil deut-

lich häufiger angewandt. dabei werden auch zum 

teil grundsätzlich andere auslegungsansätze ver-

treten, die nicht hauptsächlich auf einer numeri-

schen kalkulation des risikos, getötet oder schwer 

verletzt zu werden, fußen.5  

Schutzstatus effektiv umsetzen 

 im Hinblick auf den bei einer schutzgewäh-

rung eingeräumten status ist darauf hinzuweisen, 

dass die in der gfk und der Qualif ikationsrichtli-

nie garantierten rechte für flüchtlinge und subsi-

diär schutzberechtigte durch die behörden nicht 

immer vollständig beachtet werden. so kommt 

es beispielsweise in der praxis der ausländerbe-

hörden immer wieder vor, dass von anerkannten 

flüchtlingen und deren famlienangehörigen ver-

langt wird, sich zur beschaffung von dokumen-

ten an die Heimatbehörden zu wenden. dies ent-

spricht nicht art. 25 gfk, der einen flüchtling vor 

einem solchen kontakt, der vor dem Hintergrund 

der Verfolgungssituation unzumutbar ist, gerade 

bewahren soll. der internationale schutz durch 

den Zufluchtsstaat tritt auch hinsichtlich der  

dokumente an die stelle der beziehung zum  

Heimatstaat.

 

 erhebliche schwierigkeiten bereitet zudem 

häufig die familienzusammenführung der engsten 

familienmitglieder zu den in deutschland aner-

kannten flüchtlingen. Zwar besteht ein rechtlicher 

anspruch auf den nachzug der Mitglieder der 

kernfamilie, in der praxis gibt es aber häufig pro-

bleme. dabei ist die einheit der flüchtlingsfami-

lie ein grundsatz des flüchtlingsschutzes, der aus 

sicht von unHcr eine effiziente und somit auch 

zügige familienzusammenführung gebietet. so-

weit sich die familienmitglieder noch im Heimat-

land befinden, ist dies auch aus schutzerwägungen 

5   unHcr, safe at last – law and practice in selected eu Member states with  
respect to asylum-seekers fleeing indiscriminate Violence, July 2011.
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dringend erforderlich: Wie es auch im europäi-

schen flüchtlingsrecht anerkannt ist, sind „fami-

lienangehörige [...] aufgrund der alleinigen tatsa-

che, dass sie mit dem flüchtling verwandt sind, in 

der regel gefährdet, in einer art und Weise ver-

folgt zu werden, dass ein grund für die Zuerken-

nung des flüchtlingsstatus gegeben sein kann“.6 

sehr häufig befinden sich familienangehörige be-

reits in einem drittstaat in der nachbarschaft des 

Herkunftslandes, von dem aus sie sich um die  

familienzusammenführung bemühen. Hohe  

anforderungen an den nachweis des Verwandt-

schaftsgrades und schwer überwindbare bürokra-

tische Hürden bei der beschaffung von einreise-

dokumenten, sind insoweit nicht im sinne eines 

effektiven und effizienten flüchtlingsschutzes.

6  erwägungsgrund 27 der richtlinie 2004/83/eg.

›  deutscHlands rolle bei  
der scHaffung eines  
„geMeinsaMen europäiscHen 
asylsysteMs“

 auf europarechtlicher ebene sind  in den 

letzten Jahren für alle wichtigen bereiche des 

flüchtlingsrechts Maßstäbe geschaffen worden, 

die von den Mitgliedstaaten in ihren nationalen 

asylsystemen umzusetzen sind. dies hat aller-

dings bisher nicht zu einer weitreichenden Har-

monisierung der nationalen regelungen und prak-

tiken geführt. in griechenland sind die in den 

vergangenen Jahren zu tage getretenen defizi-

te dabei sogar so schwerwiegend, dass eine über-

stellung innerhalb der eu die völkerrechtlichen 

normen des flüchtlingsrechts und des Menschen-

rechtsschutzes verletzt. aber auch in Hinblick auf 

die praxis in anderen ländern zeigen sich nicht 

nur zum teil erhebliche probleme bei der ein-

haltung der völkerrechtlichen und europarechtli-

chen Vorgaben, sondern auch starke divergenzen 

in den rechtlichen konzepten und den ergebnis-

sen der Verfahren zur bestimmung des schutz-

bedarfs. Vor diesem Hintergrund drängt sich der 

schluss auf, dass die fortentwicklung des europä-

ischen asylsystems die zentrale Herausforderung 

für die kommenden Jahre darstellt. Hier sollte sich 

deutschland entsprechend seiner Verantwortung 

und seinem politischen gewicht konsequent für 

die schaffung und durchsetzung hoher standards 

einsetzen. 

Gesetzgebung an europäischer  

Perspektive orientieren 

 dabei kann es nicht in erster linie um die 

Vermeidung von änderungsbedarf für das deut-

sche flüchtlingsrecht gehen, sondern darum, 

konstruktiv die perspektive des internationalen 

flüchtlingsschutzes einzunehmen. leitmotiv sollte 

daher die frage sein: Wie kann dem schutzgedan-

ken der genfer flüchtlingskonvention innerhalb 

des europäischen asylsystems zu bestmöglicher 

Wirksamkeit verholfen werden? 

 bei den gegenwärtigen Verhandlungen über 

die Vorschläge der kommission zur überarbei-

tung der bisherigen flüchtlingsrechtlichen instru-

mente geht es darum, alle am europäischen asyl-

system beteiligten staaten auf ein vergleichbares, 

hohes schutzniveau zu führen. Voraussetzung für 

ein europäisches asylsystem, in dem in allen be-

teiligten staaten zu gleichen bedingungen und bei 
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gleichen chancen ein asylverfahren nach europä-

ischen Maßstäben durchgeführt wird, sind klare 

und verbindliche standards in allen bereichen des 

flüchtlingsrechts. aufnahmebedingungen, materi-

elle kriterien für die gewährung des internationa-

len schutzes und der zu gewährende rechtsstatus 

und vor allem Verfahrensstandards mit den not-

wendigen garantien für die schutzsuchenden per-

sonen müssen auf eine art und Weise geregelt 

werden, die geeignet ist, europaweit die identif i-

zierung der schutzbedürftigen personen zu garan-

tieren. 

 die annahme, man könne mit den der-

zeit anwendbaren regelungen der instrumen-

te aus der ersten Harmonisierungsphase ein ge-

meinsames europäisches asylsystem schaffen, 

geht fehl. die analysen der bestehenden regelun-

gen und ihrer anwendung in der praxis haben ge-

zeigt, dass insbesondere dann änderungsbedarf 

besteht, wenn bestimmungen entweder zu unge-

nau bzw. unpraktikabel sind oder gar keinen ver-

bindlichen Mindeststandard festlegen, indem sie 

weitreichende nationale ausnahmen erlauben. 

solchen bestimmungen ist gemein, dass sie die 

Harmonisierung hemmen. aus sicht von  

unHcr gibt es außerdem einzelne bestimmun-

gen, die eine Verwirklichung des nach der gfk 

oder nach der europäischen Menschenrechtskon-

vention gebotenen schutzes gefährden und folg-

lich geändert werden müssen. dies ist evident im 

Hinblick auf den Zugang zu einstweiligem rechts-

schutz im sogenannten dublin-Verfahren, wenn 

durch die überstellung eines antragstellers in ein 

anderes am dublin-system teilnehmendes land 

die konkrete gefahr einer Verletzung von art. 3 

eMrk (Verbot von folter, unmenschlicher oder 

erniedrigender behandlung) droht. 

 das mitunter pauschal gegen die reform-

vorschläge vorgebrachte argument, es sei nicht 

zielführend neue standards einzuführen, solange 

einige Mitgliedstaaten nicht einmal die bisherigen 

standards einhielten, vermag daher nicht zu über-

zeugen. Zudem erscheint es vor dem Hintergrund 

der Zuständigkeitsfestlegungen nach dem dublin-

system nicht angemessen, den schutzsuchenden 

starke unterschiede in den Verfahren und deren 

ergebnissen zuzumuten. 

 umsetzungsdefizite in einigen ländern ge-

hen häufig auf unklare oder nicht funktionsge-

rechte regelungen zurück. insbesondere im 

Verfahrensbereich sind zudem zahlreiche europa-

rechtliche regelungen optional und lassen somit 

weitreichende divergenzen zu. in diesen fällen  

müssen auf europarechtlicher ebene die betref-

fenden bestimmungen konkretisiert und funkti-

onsfähig gemacht werden sowie optionale rege-

lungen abgebaut werden, um eine klare basis für 

die umsetzung und anwendung im nationalen 

asylsystem zu schaffen. dabei würden durch kla-

rere standards die verfahrensbezogenen faktoren 

ausgeschaltet, welche ein bestimmtes aufnahme-

land für einen schutzsuchenden besonders at-

traktiv bzw. unattraktiv machen können. 

 soweit grundsätzliche strukturelle defizi-

te in einzelnen ländern bestehen, so wird de-

ren behebung gerade auch durch klare europa-

rechtlich gesetzte standards gefördert. bemüht 

sich das betreffende land, die Missstände im na-

tionalen asylverfahren anzugehen, ist es geboten, 

dass bei deren behebung sofort ein niveau ange-

steuert wird, das den anforderungen an ein faires 

Verfahren genügt. im interesse eines hochwerti-

gen und integren schutzsystems müssen die stan-

dards so festgelegt werden, dass in jedem der be-

teiligten Mitgliedstaaten eine menschenwürdige 

unterbringung und Versorgung, ein faires Verfah-

ren und eine völkerrechtskonforme auslegung der 

kriterien für die gewährung des schutzes zu ge-

währleisten ist. dass im falle eines dysfunktiona-

len nationalen asylsystems auch zusätzliche euro-
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päische antworten gesucht werden müssen, hat 

nichts mit der exaktheit und dem niveau der in 

den europarechtlichen instrumenten gesetzten 

standards zu tun.  

Harmonisierung der Praxis unterstützen

 anders als mitunter vorgebracht, eröffnen 

die Vorschläge der europäischen kommission aus 

sicht von unHcr grundsätzlich keine erweiterten 

Möglichkeiten eines Verfahrensmissbrauchs. ins-

besondere bleiben nach den gegenwärtigen Vor-

schlägen spielräume bestehen, um das Verfahren 

in klar unbegründeten fällen zu beschleunigen. da-

bei muss allerdings stets sichergestellt sein, dass in 

jedem einzelfall die begründetheit einer furcht vor 

Verfolgung oder das bestehen einer anderweiti-

gen gefährdung sorgfältig untersucht werden. dies 

stellt eine elementare notwendigkeit dar, die sich 

aus der Verpflichtung zur einhaltung des refoule-

ment-Verbots aus art. 33 gfk ergibt. 

  

 ein gemeinsames europäisches asylsys-

tem kann allerdings nur funktionieren, wenn nicht 

nur die rechtlichen rahmenbedingungen stim-

men, sondern auch die praxis harmonisiert wird. 

dazu muss die praktische umsetzung des eu-

ropäischen regelwerks in den beteiligten staa-

ten begleitet und unterstützt werden. das neu 

geschaffene europäische asylunterstützungsbü-

ro in Malta ist hierfür eine wichtige institution, 

die auf der grundlage der easo-Verordnung ad-

äquate Handlungsmöglichkeiten hat. so organi-

siert das büro – in Zusammenarbeit mit unHcr 

– beispielsweise bereits jetzt die gezielte unter-

stützung der griechischen regierung beim auf-

bau eines asylsystems durch die entsendung von 

beratenden experten. dem Verwaltungsrat des 

easo, in dem die bundesregierung mit stimm-

recht vertreten ist, und der leitung des büros ob-

liegt es, den für das büro gegebenen rechtlichen 

rahmen so auszufüllen, dass die tätigkeit des 

easo einen wesentlichen beitrag zur entstehung 

eines gemeinsamen europäischen asylsystems 

leisten kann. um diese aufgaben effektiv bewälti-

gen zu können, benötigt das easo allerdings auch 

finanziell und personell die erforderliche ausstat-

tung und die unterstützung der regierungen und 

asylbehörden der der eu-Mietgliedstaaten. 

 schließlich ist nicht zuletzt anhand der zahl-

reichen rechtlichen und politischen konflikte um 

das dublin-system deutlich geworden, dass es im 

europäischen rahmen an einem systems zur an-

gemessenen teilung der Verantwortung mangelt. 

dabei ging es insbesondere um die frage der Zu-

lässigkeit einer rücküberstellung in einen ande-

ren staat, dessen asylsystem funktionsunfähig 

oder überlastet ist, so dass effektiver schutz in 

dem betreffenden staat nicht gewährleistet wer-

den kann.. insoweit sind die angebote einzelner 

Mitgliedstaaten, einschließlich deutschlands, an-

erkannte flüchtlinge oder subsidiär geschützte 

personen aus Malta zu übernehmen, sehr begrü-

ßenswert. auch die entscheidungen, keine asyl-

suchenden nach griechenland und zumindest kei-

ne besonders schutzbedürftigen antragsteller 

nach Malta zu überstellen, schützen die von die-

sen beschlüssen begünstigten personen vor Ver-

letzungen ihrer rechte. die grundsätzlichen pro-

bleme werden dadurch allerdings nicht gelöst. es 

bleibt also weiterhin eine Herausforderung für 

die Mitgliedstaaten, im rahmen des gemeinsa-

men europäischen asylsystems einen Verteilungs-

mechanismus zu schaffen, der eine angemesse-

ne teilung der Verantwortung für schutzsuchende 

und schutzbedürftige personen sicherstellt und 

schutzwürdige interessen der betroffenen hinrei-

chend berücksichtigt. 
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›  VerantWortung für den 
flücHtlingsscHutZ in der 
Welt

 deutschland hat die bemühungen um die 

Verbesserung des flüchtlingsschutzes auf interna-

tionaler ebene in den vergangenen Jahrzehnten in 

vielfältiger Weise unterstützt: so zählt deutsch-

land seit Jahren kontinuierlich zu den wichtigsten 

staaten bei der finanzierung der arbeit von  

unHcr; im rahmen verschiedener außen- und 

entwicklungspolitischer projekte setzt sich die 

bundesregierung darüber hinaus aktiv für die be-

kämpfung von fluchtursachen ein. überdies hat 

deutschland einer beachtlichen Zahl von per-

sonen schutz gewährt. dennoch bleiben wich-

tige Herausforderungen auf der internationalen 

ebene, zu deren bewältigung deutschland einen 

wichtigen beitrag leisten könnte. 

Zugang zum Schutz ermöglichen

 der Zugang zum territorium der eu-Mit-

gliedstaaten, einschließlich des deutschen staats-

gebiets, und damit auch der Zugang zu effekti-

vem schutz in deutschland ist im Verlaufe der 

letzten Jahre außerordertlich schwierig gewor-

den. die außengrenzen der eu sind für schutz-

suchende drittstaatsangehörige auf legalem Weg 

nur schwer überwindbar. potentiell schutzbedürf-

tigen bleibt daher häufig keine andere Wahl, als 

ihr schicksal unter einsatz erheblicher finanzieller 

ressourcen schleppern anzuvertrauen, die sie un-

ter umgehung der geltenden einreisebestimmun-

gen auf oft lebensgefährlichen Wegen nach eu-

ropa zu bringen versuchen. allein in diesem Jahr 

haben bei dem Versuch, von libyen oder tunesi-

en aus über das Mittelmeer in das eu-territorium 

zu gelangen, nach vorsichtigen schätzungen bisher 

schon zirka 2.000 Menschen ihr leben verloren. 

in diesem Zusammenhang ist es dringend erfor-

derlich, die notwendigen Maßnahmen zur see-

notrettung auszubauen und für eine konsequente 

beachtung des refoulement-Verbotes auf see ein-

zutreten.

 dabei ist festzuhalten, dass die europäi-

schen staaten in weitaus geringerem Maße von 

aktuellen fluchtbewegungen betroffen sind, als 

andere teile der Welt: Während die Zahl der 

flüchtlinge global angestiegen ist, hält sich die Zahl 

der asylbewerber in den Mitgliedsstaaten der 

eu mit etwa 250.000 pro Jahr konstant auf rela-

tiv niedrigem niveau. die überwiegende Mehr-

heit der weltweit etwa 44 Millionen Menschen 

auf der flucht leben in staaten, die mit den – oft 

in großen Zahlen eintreffenden – flüchtlingen oft 

schlicht überfordert sind und nicht in der lage 

sind, hinreichenden schutz zu bieten. dies gilt ins-

besondere für staaten, die selbst in erheblichem 

ausmaß mit armut zu kämpfen haben. besonders 

bedürftige personen können in solchen staaten 

nicht unter den notwendigen bedingungen aufge-

nommen werden, so z. b. traumatisierte flüchtlin-

ge oder folteropfer, deren adäquate behandlung 

in vielen erstzufluchtsstaaten nicht gewährleis-

tet ist, alleinstehende oder alleinerziehende frau-

en, die vor allem in Massenfluchtsituationen häu-

fig besonderen risiken ausgesetzt sind; oder aber 

auch flüchtlingskinder, die in den flüchtlingslagern 

häufig keinerlei perspektive auf ein menschenwür-

diges, selbstbestimmtes leben haben. gerade die-

se Menschen haben aber aufgrund ihrer beson-

ders verletzlichen situation in der regel keinerlei 

chance, nach europa oder in andere industriestaa-

ten der westlichen Welt zu gelangen, um den not-

wendigen schutz zu erhalten. 
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Kapazitäten für Resettlement  

zur Verfügung stellen

 das resettlement – die neuansiedlung von 

flüchtlingen in aufnahmebereiten drittstaaten – 

einzelner besonders schutzbedürftiger flüchtlinge 

oder flüchtlingsgruppen aus solchen staaten kann 

nicht nur die spezif ische situation der betref-

fenden flüchtlinge verbessern, sondern auch ei-

nen spürbaren beitrag zur internationalen solida-

rität und Verantwortungsteilung im umgang mit 

flüchtlingen leisten. insbesondere kann sich die 

neuansiedlung einer gewissen Zahl von flücht-

lingen positiv auf die schaffung oder den aus-

bau von aufnahme- und schutzkapazitäten in den 

erstzufluchtstaaten auswirken und dadurch auch 

die situation der dort zurückbleibenden flüchtlin-

ge verbessern. 

 ein beispiel hierfür ist etwa das resettlement 

der seit fast 20 Jahren in geschlossenen flüchtlings-

camps in nepal lebenden bhutan-flüchtlinge. im 

rahmen dieser unHcr-resettlement-operati-

on konnte nicht nur die situation der bislang etwa 

45.000 für resettlement ausgewählten flüchtlin-

ge, die sich in ihren jeweiligen aufnahmestaaten 

inzwischen auch häufig erfolgreich integriert ha-

ben, verbessert werden. Vielmehr waren die ge-

meinsamen anstrengungen von unHcr und auf-

nahmebereiten drittstaaten zur neuansiedlung 

eines teils der bhutanesischen flüchtlinge auch 

ein wichtiges signal der solidarität. dies hat neue 

Wege in der Zusammenarbeit mit der nepalesi-

schen regierung eröffnet. so wurde für die in ne-

pal verbleibenden bhutanesischen flüchtlinge zu-

sammen mit der nepalesischen regierung ein 

aktionsplan erarbeitet, der unter einbeziehung 

der lokalen bevölkerung Möglichkeiten für eine 

bessere partizipation und eingliederung dieser 

flüchtlingsgruppe in die nepalesische gesellschaft 

eröffnet hat. 

 ähnliche effekte erhofft sich unHcr auch 

vom resettlement der zuvor in libyen aufhältigen 

flüchtlinge aus somalia, eritrea oder dem sudan, 

die bei den auseinandersetzungen in libyen zwi-

schen alle fronten geraten waren. sie sind in die 

ebenfalls noch im umbruch befindlichen nachbar-

länder – insbesondere tunesien – geflüchtet. die-

se länder können ihnen aufgrund der dort herr-

schenden fragilen Verhältnisse jedoch derzeit 

keinen adäquaten schutz und keine aussicht auf 

dauerhaften Verbleib gewähren; die meisten der 

dort ankommenden flüchtlinge werden deshalb in 

lagern nahe der grenze interniert. einige dieser 

flüchtlinge haben in ihrer verzweifelten situation 

bereits die lebensgefährliche überfahrt nach  

europa versucht und dabei ihr leben verloren. 

 unHcr geht für das Jahr 2012 von einem 

weltweiten bedarf von etwa 170.000 resettle-

ment-plätzen aus. nach den Meldungen der auf-

nahmestaaten stehen allerdings nur rund 80.000 

plätze zur Verfügung. in anbetracht der nur rund 

6.000 plätze, die von eu-staaten gestellt wer-

den, sollte es den eu-Mitgliedstaaten, einschließlich 

deutschland, möglich sein, die Zahl der angebote-

nen aufnahmeplätze substanziell zu erhöhen.  

 

 Vor diesem Hintergrund wäre es sehr zu 

begrüßen, wenn deutschland durch die aufnah-

me besonders verletzlicher flücht-linge aus ande-

ren teilen der Welt – beispielsweise von afgha-

nischen flüchtlingen aus dem iran oder pakistan 

– einen konkreten beitrag zur Verbesserung der 

schutzsituation und zur suche nach dauerhaften 

lösungen für flüchtlinge leisten würde, für die im 

erstaufnahmeland keine perspektive besteht. Zu-

dem sollten die bemühungen um resettlement 

auf eu-ebene nunmehr zügig zum abschluss ge-

bracht werden und der rahmen für eine finanziel-

le förderung durch den europäischen flüchtlings-

fonds geschaffen werden.  
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 es ist sehr anerkennenswert, dass  

deutschland in der Vergangenheit immer wieder 

ad-hoc flüchtlinge aus krisengebieten aufgenom-

men hat. besonders hervorzuheben ist insoweit 

das in den Jahren 2009 und 2010 durchgeführ-

te programm für die aufnahme irakischer flücht-

linge aus syrien und Jordanien. das fehlen eines 

verbindlichen rechtlichen rahmens für die durch-

führung solcher Maßnahmen führt allerdings bei 

der umsetzung solcher spontanen aufnahmeakti-

onen immer wieder zu schwierigkeiten und Ver-

zögerungen. statt auf etablierte Verfahren und 

Verwaltungsstrukturen zurückgreifen zu kön-

nen, müssen diese – zumindest teilweise – jeweils 

neu geschaffen werden. Zudem sind immer wie-

der einzelne fragen des status für aufgenomme-

ne flüchtlinge klärungsbedürftig, wenn diese an-

deren flüchtlingen nicht vollständig gleichgestellt 

sind. die schaffung eines klaren rechtlichen rah-

mens und die feste einrichtung verwaltungstech-

nischer strukturen – für die auswahl und auf-

nahme, den empfang und die integration der 

flüchtlinge durch die relevanten akteure – wären 

aus sicht von unHcr daher dringend notwen-

dig, um solche resettlement-programme effekti-

ver auszugestalten.

Zur Bewältigung von klimabedingten  

Fluchtbewegungen beitragen 

 eine weitere Herausforderung von noch 

nicht absehbarem ausmaß stellt sich mit den zu 

erwartenden fluchtbewegungen aufgrund von kli-

maveränderungen. die internationalen diskussio-

nen zu diesem thema, an denen sich deutschland 

aktiv beteiligt hat, haben gezeigt, dass neben den 

bestehenden instrumenten ergänzende schutz-

mechanismen erforderlich sind, um die klimabe-

dingt entstehenden fluchtsituationen zu erfassen. 

die genfer flüchtlingskonvention wird auch dabei 

eine wichtige rolle behalten, soweit die betrof-

fenen personen die Voraussetzungen der flücht-

lingseigenschaft erfüllen, also etwa wenn sie bei 

der Verteilung von klimabedingt knapper werden-

den ressourcen etwa aus ethnischen oder poli-

tischen gründen verfolgt oder schwerwiegend 

diskriminiert werden. daneben wird es erforder-

lich sein, auf globaler und regionaler ebene rah-

menbedingungen zu schaffen, um den erforder-

lich schutz von Menschen sicherzustellen, die vor 

klimabedingten existenziellen bedrohungen flie-

hen müssen. bei der suche nach lösungen würde  

unHcr es sehr begrüßen, wenn deutschland sei-

ne expertise verstärkt in die debatten einbringen 

würde.
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›  faZit

 auch 60 Jahre nach Verabschiedung der 

genfer flüchtlingskonvention und nach eröffnung 

eines unHcr-büros in deutschland ist die deut-

sche praxis des flüchtlingsschutzes stets neu an-

hand der völkerrechtlichen Vorgaben zu über-

prüfen. in einem sich stetig wandelnden kontext 

stellen sich dabei immer wieder neue Heraus-

forderungen. diese erwachsen etwa aus grund-

legenden strukturellen Veränderungen wie dem 

prozess der europäischen asylrechtsharmonisie-

rung ebenso wie aus immer wieder neuen flücht-

lingskrisen in aller Welt. sie entstehen auch durch 

neue situationen, die noch nicht vollständig recht-

lich erfasst sind, wie etwa die fluchtbewegun-

gen infolge von klimaveränderungen. diese, hier 

nur zu einem gewissen teil spezif isch angespro-

chenen Herausforderungen innerhalb des eigenen 

systems konstruktiv anzugehen und sich in euro-

pa und der Welt zugunsten des effektiven flücht-

lingsschutzes einzusetzen, bleibt dauerhafte auf-

gabe der deutschen flüchtlingspolitik. unHcr 

wird dabei weiterhin mit allen partnern auf seiten 

der regierung, der parlamente und der gerichte 

ebenso wie der Zivilgesellschaft eng zusammen-

arbeiten und deutschland bei der bewältigung 

dieser aufgaben nach kräften unterstützen, um 

einen nachhaltigen beitrag zum schutz von Men-

schen zu leisten, denen im Heimatland schwere 

Menschenrechtsverletzungen oder gefahren für 

leib und leben drohen. 

UNHCR Deutschland, im Dezember 2011



Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR)
Vertretung für deutschland und Österreich

Wallstraße 9-13 · 10179 berlin · telefon: +49 (0) 30 / 20 22 02-0 · telefax: +49 (0) 30 / 20 22 02-20

e-Mail: gfrbe@unhcr.org · facebook.com/unHcr.deutsch ·  www.unhcr.de


